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II--:1'r..t f der Beilagen zu den stenographisrnen Protokollen des Nationalrates 

Bundesministerium fur 
Land- und ]'oI'stwirtschaft 

21. 62.302-G/72 

XIII. G~setzgebllngs?eriode 

Wie.!}" . am 26. 

lL e 8. no_i. W 0 r tun g 

Juli 1972 
0(}f) / A. B. 

zu b.i<J /J. 
fräs. ti'Sl1 ... ~_. 6, AuS: 1972 

der schriftlichen parlamentarischen. Anfrage der J.\4bgeordne­

ten zum Nationalrat Dr. Scrinzi und Genossen (FPö), Nr.639/J, 

vom 8.Juli 1972~ betreffend Verbot von DDT. 

Anfrage~ 

Nerden Sie~ so wie dies bereits in zahlreichen anderen 

Staaten geschehen L3t, die Verwendung von Insektiziden auf 

der Basis der chlorierten Kohlenwasserstoffe untersagen? 

Antwort: 

lnsektizj.de auf Basis der chlorierten Kohlenwasserstoffe 

fap.den u.rid iinde.ü in der ganzen 'Heltinfolge ihrer geringen 

To::dzi tät. eine sehr weitreichende Verwendung. Ihr Amflen­

d1:L:lgs"bereich beschränkt sich keinesi'alls auf die Land- und 

Forstwirtschaft. Nesentliche Mengen finden auch als Haushalts­

insekti2ide sowie zur Bekämpfung krankheitsübertragender 

Insekten Anwel1dung~ 

Auf Grund der wissenschaftlichen Erken....TJ.tnisse , wonach 

chlorierte Kohlenwassers""co.ffe infolge ihres langsamen 

Selbsta"bbaues über die Nahrungskette zu imreicherungen 

speziell im Fettgeweb~ führen kBnnen, ist man weltweit be-

strebt, d.ie VcrVJend1;ng einzuschränken. Ein ausnahmsloses 

Verbot der Allvvendung von chlorierten Kohlenwassersto::~fen 

besteht. nicht einmal in den westLLchen Ind1.L5tr;.estaaten. 

Selbst I;änder wie die Sch\veiz und die Bundesrepublik Deutsch-· 

la!,d haben in ihren Rechtsvorschriften Ausnahmen vom Verbot 

der ijerv/;~ndu.ng von DDT 'und bestimmter anderer chlorieJ.:'ter 

Kohlenwasserstoffe vorgesehen. 

Die Schweizer Verordm.mg vom 23, Dezember 1971 über verbo­

tene giftige Stoffe enthält zwar ein grundsätzliches Verbot 

der Verwe:r~.dung von DDT und anderer chlorierter Kohlenwasser­

stoffe 1 bestimmt ,jedoch in Artikel 8 Absat::... 2: tlVorbehalten 

bleiben die von;der zuständigen eidgenössisc:b.en landwirt-
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'. schaftlichen Forschungsanstal t zugelassenen Verwendungs­

artenvon Toxaphen, Dicafal (Kelthane), Hexachlorbenzol, 

Gamma·-Hexachlorcyclohexan (Linj&~) un'.=~ _!V~:t~~~rc!llo::'. I! Das 
zuletzt genan..nte Präparat ist sTil sehr enger Vervwndter von 

:Das neulich VOIil Deutscnen Bundestag beschlossene Ges'etz: 

über den Verkehr mit DDT enthält ebGnf';\lls kein generelles 

Verbot von DDT. Ausgenommen bleiben nämlich die Bekämpfung.' 

von Ungeziefer o.Jm ;Rahtllen des Pflanzenschutzes gelten aU8-

drÜcklic:p. dieJl-:l1wen9.ungsoeschränkungen und beschrärild~en 

Anwendungsverbote(;Verord~ung vom 230 Juli 19?I,DBGBI: I, 

s. '111'1) weiter. Danach ist L. .B. DDT zunächst bis Ende 1974 

zur Bekämpflmg von Schädli.ngen i'ii Forst zugelasseno Ahnlic1le, 

zum Teil gleichermaßen befristete Beschränkungen gelten für 

. Aldrin, Endrin,Hep.tachlor, Lindan und Toxaphen. . :.';' 

Zur Frage cTer";:Am\iendungchlorie-rter Kohlenvilasser~tofi"~ in 
.. ~. -' . 

ÖsterreiCh ist- folgendes festzustellen:- c. . •• 

Für cli<;: BekäIo.pfung gewisser Bodenschädlinge (DrahtvTÜrmer, 

EngerIinge) kann derzeit noch nicht auf Hexa-·,Aldrin-, 

Dieldri.':-- und Heptachlormi ttel verzichtet werden. Nac?­

den bisherigen Erfahrungen ist im Raru:1en dieser Anvvendung 

keine nachteilige Auswi:Llcung :t,;U befürehteno 
" J 

Im übrigen sehen die Zulassungsindikationen und die Richt-

linien für die.' Fflanzenschutz-tätigkeit ~chon seit Beginn 
- ~ .. 

des Jahres 1968 für den Gemüsebau,weitgehende Einschränkun-:-

gen oder Verbote der Anwendung von; chloriel~ten Kohlen-. 
wasserstoffen voro 

Im gärtnerischeY;l sowie im Feldgemüsebau ist die Verwendung 

von Aldrin-, Dieldrin- lmd Endrinpräparaten nicht zuge­

lassen. Hier wird sogar soweit gegangen, daß ein Nachbau 

von Gemüsepflanzen auf Flächen 9 die mit den genan..11.ten.Pr~para-:" 

ten behandelt worden sind, e+st nach 2 Jahren erlaubt ist. 

Wei tere Einschränkungen bestehen für d:Le Verilvendung von 

. ~. :~. . 
j,. '. 4 • 

' .. :" 
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chlorierten Kohlenwasserstoffe; im Futterbau. Seit 1970 
ist die 'Verwendung von DDT-, Hexa-, Lindan-, Aldrin-, 

Dieldrin-, Endrin-. Hentachlor-. Chlordan- une.. ;I\,'xaDhenmitteln 
J _J.,. ~ J.. 

im Grünland (Vliese,; Wside und lVlähweide) nicht mehr erlaubt. 

Dasselbe gilt auch für eine Oberflächenbehandlmig im Feld­

futterbau (Raps" Rüben, Klee, Kleegras und J~uz2rne) ~ 

Die in Österreich unternommenen Bemühunge!l, die Verwendung 

pGrsis~~ente:c C:-;.lorkohlern:!i:i.sserstcffe z.u reduzieren, haben 

posi ti ve imsvvirkungen gezeigt. Die liücksts.udsuntersuchungen 

der Bundesanstal t 1\ir Pflanzenschutz haben ;::rR:eben, daß die 

von der WHO/FAO bekanntgegebenen , als unge:L ährlich anzusehen­

den Toleranzwerte, in 6sterreichischen Produkten b~i weitem 

nicht erreicht werden. 

Es verdient festgehalten zu werden, daß die erwähnten Ein-· 
, , 

schränKungen im Einvernehmen mit allen beteiligten Stelletl; 

mich der Industrie, eingeführt wurden. 'Sie vJl.lrdell bereits fr:'ü~ 

her -beachtet, a1's i:1 Ausla:r;.d die mitunter spektakulär auf­

gezogenen Verbote erlassen wu~jen. 

Was die Arbeiten del' Hochschule fi5.r Bodenkultur betriffT" 

so handelt es f:: ich hier um die Erforschung o_e:c Auswirk",--il1gen 

von Insektiziden auf die MikroGrganismen des Bodens. DiG 

diesb,"'züglichsn j~rbeiten sind jedoch no0l1 nicht abgeschlos­

sen. Die E.J:'gs"bnisse dieser Aroei ten 1!!erden nach Ver6ffent­

lichung vom Bun,desministerium für Land-- und Forstwirtschaft 

e,ntsprechend berücksichtigt werden. 

Ich bin mir der Vl!ichtigkei t der in der Anfrage aufgs'Norfenen 

Probleme bewußt. Mbin Ressort wird daher den bereits , 

beschri ttenen iveg, die Anwendung der chlorierten Kohlenwas­

serstoffe nach M6glichkei t nach LLYld nach eir..zuschränk3:rl, 

konsequent fortsetzen, 

Der Blmdesminister: 
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